
Objekttyp: TableOfContent

Zeitschrift: Allgemeine schweizerische Militärzeitung = Journal militaire
suisse = Gazetta militare svizzera

Band (Jahr): 48=68 (1902)

Heft 29

PDF erstellt am: 11.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLVIII. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXVIII. Jahrgang.

Nr. *9. Basel, 19. Juli. 19©«.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestelinngen direkt an „Benno Sohwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Postbnreanx und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Insertionspreis: Die einspaltige Petitzeile 35 Cts.; Annoncen-Regie: Haasenstein & Vogler.

Inhalt: Französische Vorschriften. — Die Belastung des Infanteristen. — Der Kavallerieofflziers-Wettbewerb
In Tttrin. — Von der Bock: Die Armee. — Eidgenossenschaft: Militärschultableau für 1903. Begründung eines
Gesetzesentwurfes über Organisation des Feldgendarmeriedienstes. — Ausland: Frankreich: Neuregelung des Kapitulanten-
Wesens. England: Eine 47zöllige Volunteer-Batterie. Italien: Gesetzentwürfe. Réorganisation der Alpentruppen.
Dänemark: Neuorganisierung zur Landesverteidigung. — Verschiedenes: Pferdestriegel.

Französische Vorschriften.

Die kürzlich herausgekommene Neuauflage des

franzos. „Àidemémoire de l'officier
d'Etat-major" bringt mannigfache
interessante Kunde aber die französische Armee.

Bekanntlich sind in Frankreich ausserordentlich

grosse Reserveformationen vorgesehen, die

derart vollkommen im Frieden vorbereitet sein

sollen, dass es bei der Kriegsmobilisierung nur
des Befehles bedarf, um die grosse Verstärkung
der Feldarmee znr Thatsache werden zu lassen.

— Wir unseres Ortes können nur schwer an die

wirkliche Erfüllung der grossen Hoffnungen glauben,

die sich an die bezüglichen Dekrete und an

die Ausarbeitungen in den Schubladen der

Bureaux knüpfen, denn dasjenige, was nicht auf den

thatsâchlichen Verhältnissen solide fundiert im
Frieden vorhanden ist, lässt sich für den Krieg
durch Dekrete nicht schaffen.

In allen Vorschriften, Instruktionen und Sche-

matas des Aide-mémoire ist auf die im Kriege
dnrch Dekret vorgesehene Verstärkung der Korps
und Untereinheiten Bedacht genommen, indem die

Beispiele und Instruktionen wohl für die normalen

Stärken (Korps zn 2 Divisionen, Regimenter zu

3 Bataillonen) aufgestellt werden, aber doch dabei

immer die Angaben gemacht werden, wenn das

Korps 3 Divisionen, das Infanterieregiment 4

Bataillone, das Kavallerieregiment 6 Schwadronen

stark ist.
Anf dem Kriegsfuss wird jedes Armeekorps von

2 Divisionen zirka 22 (7,5 cm) Batterien à 4

Geschützen und 3 (12 cm) Feldhaubitzbatterien
à 6 Geschützen haben, in Summa somit 110 Ge«

schütze im Minimum. (Zum Vergleich sei

erwähnt, dass unser Armeekorps 84 Geschütze hat.)
An Munition ist bei der Batterie selbst
vorbanden:. 312 Schuss per Geschütz, in den dem

Korps unmittelbar folgenden Munitionskolonnen
63 und im Korpspark 64, im Ganzen etwas über
500 Schuss per Geschütz. Die Art und Weise,
wie sich der Munitionsersati beim Schnellfeuergeschütz

gestalten soll, ist noch nicht festgesetzt,
sondern bildet noch Gegenstand des praktischen
Studiums und von Beratungen.

Sehr interessant sind die Angaben über die
Organisation der Armeekommando's, des Dienstes
der Stäbe, sowie besonders diejenigen über den

Etappendienst und über die Eisenbahnen. Man

gewinnt dadurch einen sehr klaren Einblick, ganz
besonders in die massgebende Auffassung über

Organisation und Betrieb dieser Dienstzweige. —
Am besten aber wird man über herrschende

Anschauung orientiert durch die Beispiele — wir
wollen es richtiger Schablonen nennen —, die
den Generalstabsoffizier und den Truppenführer
befähigen sollen, gegebenenfalls korrekt den

Umständen entsprechend, die Truppen zum
Vormarsch etc. zu gliedern. Ganz abgesehen davon,
dass wir einzelne Bestimmungen, z. B. bei der

Gliederung des Vormarsches, wenn sie als Regel
oder normales Verfahren hingestellt werden,
für positiv falsch erachten, glauben wir, dass es

im Allgemeinen nachteilig ist, Beispiele zu geben,
die man einfach kopieren kann und die man
dann auch in glücklicher Gedankenlosigkeit
einfach zu kopieren pflegt, sowie der vorliegende
Fall äusserlich dem Beispiel gleicht.

Es sind im Aide-mémoire recht viele

Angaben enthalten, die durchaus zweckmässig sind
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